
N i e d e r s c h r i f t 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 11. Oktober 2017 
 
 

im Rahmen des traditionellen Waldbegangs.  
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die zahlreichen Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt und keine Einwendungen zur 
Tagesordnung vorgebracht wurden. 
 
Sodann tritt er in die Tagesordnung ein.  
 



TOP 1  Regenrückhaltebecken Pinache 
 
Der Gemeinderat nimmt vor Ort das Regenrückhaltebecken Pinache in Augenschein.  
 
Eingangs führt Revierförster Hailer aus, dass dieses Thema bzw. auch der restliche 
Waldbegang unter dem Oberthema Wasser steht und welche Rolle es auf der 
Gemarkung Wiernsheim spielt. Wasser bedeutet Leben für alle Tier- und 
Pflanzenarten, inkl. des Menschen. Dabei ist es insbesondere auch für viele 
Geschöpfe der Lebensraum.  
Auf der Gemarkung finden sich Fließ- und Stillgewässer. Ersteres sind z.B. der 
Kreuzbach, der Glattbach oder das Wiesental.  
Stillgewässer finden sich in Seen, Teichen und Tümpeln wieder, aber auch in 
natürlichen Wasserlöchern im Wald (Lettengrube, Saupfütze etc.) oder in angelegten 
Biotopen (Grundwiesen, Rosenpfad oder die später zu besichtigende Tongrube 
Lindenhau).  
Nichtsdestotrotz ist Wasser auf der Gemarkung ein seltenes Gut, was sich insb. auf 
das durchlässige Grundgestein aus Muschelkalk und die geringe jährliche 
Niederschlagsmenge von 800mm zurückführen lässt.  
Gefahren, die durch ein Übermaß oder ein Mangel an Wasser entstehen können, 
äußern sich in Überschwemmungen bzw. Missernten in der Landwirtschaft, 
Trockenschäden bei Bäumen oder in Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt 
ganz allgemein.  
Dem Wald kommt für den Zustand des Wasserhaushalts eine bedeutende Rolle zu. 
So fungiert ca. die Hälfte des Wiernsheimer Waldes als Wasserschutzfläche. Dies 
wird durch ganzjährige Bestockung gewährleistet. Der Wald wirkt dabei ausgleichend 
bei Starkregenereignissen. Die geringe Bodenverdichtung, da die Befahrung nur auf 
Rückegassen im Gesamtanteil von ca. 10-15% erlaubt ist, bevorteilt dies weiter.  
Durch den Verzicht auf Dünger und Pflanzenschutz, trägt der Wiernsheimer 
Forstbetrieb zum Grundwasserschutz bei. Letztlich entstehen durch Fahrspuren und 
Suhlen bzw. Beschattung im Inneren des Waldes weitere natürliche Wasserlöcher.  
 
Daraufhin stellt BAL Lenckner das Regenrückhaltebecken Pinache als Ausfluss der 
empfohlen Hochwasserschutzmaßnahmen des Büros Wald+Corbe vor. Zur 
Errichtung des Regenrückhaltebeckens Pinache wurden die Krautgärte Vor Ort, mit 
Ausnahme eines, erworben. Insgesamt bietet das Becken ein Rückhaltevolumen von 
4.500 Kubikmeter Wasser.  
In diesem Zusammenhang erklärt BM Oehler, dass er den veräußernden 
Krautgärtenbesitzern für deren Kooperation sehr dankbar ist. Darüber hinaus stellt er 
in Aussicht, dass das Becken in Kürze um weitere inzwischen oder schon zuvor in 
Gemeindebesitz befindliche Grundstücke ergänzt wird, was das Rückhaltevolumen 
um weitere 800 – 1.000 Kubikmeter erhöht.  
Das Auftragsvolumen der bisherigen Maßnahmen beläuft sich auf 160.000 EUR. Der 
Beginn der weitergehenden Arbeiten soll im Winter 2017 erfolgen.  
Abschließend unterstreicht BM Oehler, dass das aktuell darin befindliche Wasser 
explizit kein Teich oder Tier-Biotop darstellt. Er ist daher durchaus normal, dass das 
Areal auch lange Zeit trocken liegt.  
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen wohlwollend zur Kenntnis.  
 
 
 



TOP 2  Naturschutzflächen Rosenäcker 
 
Der Gemeinderat nimmt vor Ort die Naturschutzflächen Rosenäcker in Augenschein. 
 
Eingangs kritisiert BM Oehler, dass es in diesem Bereich zuletzt vermehr zu wilden 
Müllablagerungen kam. Er stellt deshalb in Aussicht, dass das Areal umzäunt werden 
muss.  
Darüber hinaus nehmen die Anwesenden von einem extensiven Schilfbewuchs im 
Areal Kenntnis.  
BAL Lenckner führt hierzu aus, dass dieser Umstand weitere Pflegemaßnahmen in 
großem Umfang erfordert. Insbesondere soll durch eine Vertiefung des betreffenden 
Bereichs der Rückgang des Schilfbewuchs forciert werden, da Schilf sich stets nur in 
Ufernähe ansiedelt. Zweck dieser Naturschutzfläche ist die Errichtung eines Biotops 
für Kleinsäugetiere.  
Hierzu wird die Gemeinde in Kürze mit dem Landratsamt die o. g. notwendigen 
Pflegemaßnahmen hinsichtlich des Zeitplans abstimmen. Im Fokus steht dabei 
insbesondere, dass die vorgenommenen Maßnahmen den eigentlichen bezweckten 
Ziel der Naturschutzfläche dienen.  
Zur Niveauanpassung erklärt er letztlich, dass die Auffüllung einst sternförmig 
ausgehend von dem Niveau des vor Ort befindlichen Strommasten vorgenommen 
wurde. Gleichzeitig versichert er, dass der o. g. erneute Aushub im Areal verbleiben 
wird.  
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen wohlwollend zur Kenntnis.  
 
 
  



TOP 3  Anlage der Feuchtbiotope im Bereich der Rekultivierungsfläche 
Tongrube Lindenhau Süd 
 
Der Gemeinderat nimmt vor Ort die Anlage der Feuchtbiotope im Bereich der 
Rekultivierungsfläche Tongrube Lindenhau Süd in Augenschein. 
 
Revierförster Hailer stellt die Anlage der Himmelsteiche im Bereich der 
Rekultivierungsanlage Tongrube Lindenhau Süd vor. Diese dient dem 
Amphibienschutz, vornehmlich der Erdkröte, dem Bergmolch oder der 
Gelbbauchunke. Überall wo Wasser ist, kommt es auch dem Insektenschutz zu gute. 
Dieser bedingt mittelbar auch dem Vogel- und Fledermausschutz.  
Darüber hinaus dient die Maßnahme der Waldrandgestaltung mit seltenen 
Baumarten.  
Zur Historie erklärt er, dass man vor zwei Jahren erstmals im Rahmen des 
Waldbegangs den Standort mit dem Gemeinderat besichtigte. Im Dezember 2015 
folgte der Antrag auf Genehmigung beim Forstamt Enzkreis. Dieser wurde vor genau 
einem Jahr genehmigt. Im Winter 2016 erfolgte sodann die Ausstockung der 
Wundfläche, an die im April 2017 die Biotopprofilierung und im Mai 2017 der Einbau 
der Lehmschicht anschloss.  
In diesem Zusammenhang unterstrich Revierförster Hailer, dass der Forstverwaltung 
stets wichtig war die, die Anlage an einer Stelle zu errichten, wo sie auch langfristig 
verbleiben kann. Denn nach seinen Ausführungen bedürfe es nun erst einmal viel 
Geduld, bis die Maßnahme ihre Ziele erfüllen kann.  
Etwaige Nacharbeiten terminiert er auf das Frühjahr 2018.  
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen wohlwollend zur Kenntnis.  
  



 
TOP 4  Ökokontoverordnung – Situation in Wiernsheim  
- Information des Büro Boden 
 
Bürgermeister Oehler teilt zu diesem Tagesordnungspunkt mit, dass die Information 
in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen nachgeholt wird, da das Büro Boden 
am heutigen Tage wegen einer Terminkollision nicht zugegen sein konnte.  
 
  



TOP 5  Zukünftige Forstorganisation in Baden-Württemberg, dem 
Enzkreis und Wiernsheim 
 
Herr Kurtz vom Forstamt Enzkreis gibt Auskunft über die zukünftige 
Forstorganisation in Baden-Württemberg, dem Enzkreis und Wiernsheim.  
Dabei geht er auf wesentliche Änderungen ein, die in Folge des Kartellverfahren am 
Beispiel der Forstorganisation im Land BW anhängig ist.  
Demnach dürfen staatliche Förster keinen Revierdienst in  privaten und kommunalen 
Wäldern leisten. Darüber hinaus dürfen sie das Holz aus privaten und kommunalen 
Wäldern nicht mehr mit verkaufen. 
Das Bundeskartellamt fordert, dass sich die staatlichen Förster ganz aus der 
Bewirtschaftung der kommunalen und privaten Wälder zurückziehen; deren Anteil 
am Wald in Baden-Württemberg liegt bei 75 Prozent. 
 
Es geht im Kern um zwei Punkte. Erstens streitet man sich über den Holzverkauf. 
Die Sägewerkbranche hat vor einigen Jahren das Kartellamt zu einem Verfahren 
angeregt in der Hoffnung, das Holz günstiger kaufen zu können, wenn es mehr 
Konkurrenz unter den Waldbesitzern gäbe. Bisher war es so, dass die Staatsförster 
den Verkauf für alle Waldbesitzer mit übernahmen. Doch die Richter sehen darin ein 
verbotenes Vertriebskartell, das den freien Wettbewerb verfälscht.  
 
Gravierender für den Bürger ist der zweite Punkt. Gerichte haben den Förstern auch 
verboten, für die privaten und kommunalen Waldbesitzer im Südwesten die 
Betriebsplanung und den Revierdienst zu machen.  
 
Herr Kurtz, BM Oehler und Revierleiter Hailer erklären unisono, dass die bisherige 
Praxis auf fachlicher und organisatorischer Sicht höchst vorteilhaft war und auch 
Synergien schafften, bspw. im Bereich EDV, Fortbildungen uvm.  
Es ist daher der Wunsch des Forstamts Enzkreis, möglichst viele Kooperationen im 
Rahmen der zu erwartenden Rechtsnovelle zum 1.7.2019 beizubehalten. Bis zu 
diesem Zeitpunkt bleibt alles wie gehabt.  Parallel wurde im Enzkreis ein 
Lenkungskreis eingesetzt, der sich den Möglichkeiten der künftigen Organisation 
annimmt. Hierzu bedarf es im Frühjahr 2018 eines Votums eines jeden betroffenen 
Gemeinderats, wie man mit der sich verändernden Rechtslage umgehen möchte.  
 
Mit Blick auf Wiernsheim erklären BM Oehler und Revierförster Hailer, hat sich der 
Wiernsheimer Sonderweg mit einem eigenen bei der Gemeinde beschäftigten 
Revierförster bewährt. Da Wiernsheim keinen Staatswald hat, sind die Auswirkungen 
in der fachlichen Arbeit weniger einschneidend als andernorts. Nichtsdestotrotz ist 
noch unklar, wie und in welchem Umfang die hervorragende Zusammenarbeit mit 
dem Forstamt Enzkreis fortgesetzt werden kann.  
 
GR Hanisch erklärt hierzu, dass er die Risiken für Wiernsheim geringer einstuft als 
andernorts. Er könnte sich vorstellen, dass Wiernsheim aufgrund seiner Vorreiterrolle 
in diesem Bereich ggf. künftig Aufgaben der angrenzenden Heckengäugemeinden 
annimmt, insofern hierfür Ressourcen vorhanden sind.  
 
BM Oehler sieht hierfür in den anderen Gemeinden jedoch keine aktuellen 
Bestrebungen.   



TOP 6  Verschiedenes  
 
Es wurden keine Themen behandelt.  


